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Ferienjobs

Der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) empfiehlt, sich vor Aufnahme eines Ferienjobs umfassend zu informieren. Werden bestimmte Grenzen nicht beachtet, kann der Ferienjob des Kindes den Verlust des Kindergeldes, des Bafögs und steuerlicher Vergünstigungen bedeuten.

Endlich Ferien – so werden die Schüler und Schülerinnen in den Bundesländern Berlin, Brandenburg, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern in den kommenden Tagen jubeln. Bei 6 Wochen Pause überlegt sich aber auch der eine oder andere Schüler, ob sich nicht etwas hinzuverdienen ließe. Doch bevor ein Job angenommen wird, sollte nach Empfehlung des Neuen Verbandes der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) einiges beachtet werden. 

Nicht nur das Jugendarbeitsschutzgesetz, sondern auch sozialversicherungsrechtliche und steuerliche Aspekte sind zu berücksichtigen. So müssen bestimmte Altersgrenzen und die Art der Betätigung beachtet werden. Sozialversicherungsbeiträge sind nicht zu entrichten, wenn die Beschäftigung im Jahr auf 2 Monate bzw. 50 Arbeitstage befristet ist. Wird der Job als geringfügige Beschäftigung (bis 400 € pro Monat) ausgeübt, sind auch keine Steuern zu entrichten. Dafür muss der Arbeitgeber tiefer in die Tasche greifen und seit dem 1. Juli eine Pauschale von insgesamt 30 Prozent an die Bundesknappschaft abführen. Verlangt der Arbeitgeber eine Steuerkarte, so fallen Steuern erst bei einem Monatsbruttoverdienst von ca. 900 € an. Aber auch diese können am Jahresende mit einer Steuererklärung vom Fiskus wiedergeholt werden, wenn das zu versteuernde Einkommen im Jahr nicht mehr als 7.664 € beträgt

Doch aufgepasst – hat das Kind im Jahr mehr als 7.680 € an Einkünften und Bezügen, kann das für die Eltern den Verlust des Kindergeldes bedeuten. Bei Wohneigentum führt das außerdem zum Wegfall der Kinderzulage bei der Eigenheimzulage. Einbußen könnte das auch für die Eltern bei der eigenen Steuererklärung bedeuten. Studenten sollten außerdem beachten, dass das Bafög nur bei Einkünften bis zu 4.206 € unangetastet bleibt.

Der Verband empfiehlt daher, sich unbedingt vor Aufnahme einer Ferientätigkeit umfassend zu informieren.

	Kompetente steuerliche Beratung für Ferienjobber im Arbeitnehmerbereich bieten Lohnsteuerhilfevereine im Rahmen einer Mitgliedschaft. Weitere Informationen zum Service und zur Beratungsbefugnis der Lohnsteuerhilfevereine erhalten Interessierte auf der Homepage des NVL unter http://www.nvl.de. Die Anschriften der zahlreichen Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des NVL können unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragt werden oder im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de selbst recherchiert werden.
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